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Mitwirkung zum Richtplan ESP Ausserholligen 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
 
Wir danken allen Beteiligten für die Erarbeitung des Richtplans ESP Ausserholligen und nehmen sehr 
gern die angebotene Möglichkeit für eine Mitwirkung wahr. 
 
Der momentan gültige Richtplan für den Perimeter stammt aus dem Jahr 1994, eine Überarbeitung ist 
damit überfällig, erst recht, nachdem der Kanton dort einen Premium-ESP festgelegt hat.  
Leider sind einige Parzellen inzwischen überbaut, andere Projekte sind in Planung respektive es wur-
den ÜO darauf erarbeitet, so dass Leitlinien, wie sie in einem Richtplan festgelegt werden, auch dort 
unter Umständen zu spät kommen. Ein Beispiel für diese ungünstige Umkehr der Abläufe bietet die 
Stadt Bern selber, mit den Sportanlagen Weyerli.  
Wir erwarten, dass die Stadt wo immer nötig aus dem Richtplan neu hervorgehende Bestimmungen 
auch noch in eigentümerverbindliche Vorgaben überführt. – Das gilt natürlich auch für ihre eigenen 
Projekte.  
Zu den ÜO Ladenwandweg und Weyer West haben wir uns im Rahmen der Mitwirkungen zu Wort 
gemeldet, und wir halten fest, dass unsere Bemerkungen und Anregungen, so sie stufengerecht sind, 
auch für den vorliegenden Richtplan ihre Gültigkeit haben. 
 
NaturBernWest setzt sich laut Statuten für Belange der Umwelt und der Ökologie ein, wir erlauben uns 
aber im Folgenden, auch zu einigen Aspekten weiterer Themen Stellung zu nehmen. 
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Der Richtplan ist übersichtlich aufgebaut für eine Lektüre und Kenntnisnahme. Dass diverse Themen 
und Stichworte wiederkehrend und je nachdem in etwas anderem Zusammenhang aufgegriffen wer-
den, bereitete uns in der Erarbeitung des Mitwirkungsbeitrags allerdings einige Schwierigkeiten. Wir 
entschuldigen uns bereits jetzt für Wiederholungen, die sich daraus ergeben haben. 
 
 

2  Vision und Leitsätze 

2.1  Vision 

Der Perimeter mag heute noch ein „Zwischenraum“ sein, aber gleichzeitig ist er eben auch das Zentrum 
der Stadt, wie der Stadtplaner an einer Veranstaltung der QBB richtig festgehalten hat und wie es auf 
einem Stein auf dem Weyerli-Areal nachzulesen ist, den der Gemeinderat Bümpliz zum 75-Jahr-Jubi-
läum der Eingemeindung geschenkt hat. 
Darum darf gerade beim Thema Verkehr nicht vergessen gehen, dass durch die Planung diverse an-
grenzende Quartiere stark betroffen sind. Aussagen wie „Am und um den Europaplatz entsteht ein 
multimodaler Mobilitätshub“ (S. 16) wecken bei uns Befürchtungen bezüglich Zunahme des MIV (auch) 
auf den Quartierstrassen in den Stadtteilen III und VI. Wir kommen auf das Thema zurück. 
 
 
2.2 Leitsätze 

Stadtraum (…) 

Das Bekenntnis zum sekundären Gewerbe fällt etwas lau aus: Der ESP biete Entwicklungsperspektiven 
für ansässige und neue Unternehmen des zweiten und dritten Sektors. Vielleicht wünschen sich ja 
manche (ansässigen) Unternehmen nicht Entwicklungsperspektiven, sondern einfach die Gewissheit, 
dass auch sie willkommen sind respektive nicht verdrängt werden, und die erhalten sie so nicht.  
„Unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten sind zugelassen und werden gefördert.“ Wir gehen 
davon aus, dass sich diese Feststellung auf die Überbauung des Perimeters bezieht, und in dem Fall 
geht es weder um ein Zulassen noch ein Fördern, sondern die unterschiedlichen Tempi ergeben sich 
aus dem Zeithorizont der Projektumsetzungen. Umso wichtiger ist es, wichtige Eckpunkte rechtzeitig 
und nicht zum Schaden für die (später) Betroffenen festzulegen. 
 
Kunst, Kultur und Bildung (…) 

„Das Zusammenspiel von Zwischennutzungen und neuen Kultur- und Bildungsangeboten macht den 
ESP Ausserholligen zu einem Magnet für urbanes Leben am Tag und am Abend.“  Und auch in der 
Nacht? Auch bei dieser Prophezeiung stellen sich gewisse Bedenken ein, dass die Bevölkerung der um-
liegenden Quartiere im wahrsten Sinn des Wortes überfahren werden könnte.  
 
Freiraum (…) 

„Die Räume unter dem Autobahnviadukt (…) verbinden vormals getrennte (…) Wälder.“ Schön wär’s! 
Die Wälder bleiben natürlich getrennt. Wichtiger als diese Bemerkung ist uns aber die Feststellung, 
dass eine Verbindung zwischen diesen Wäldern in Zusammenhang mit Freiraum belanglos ist: Nie-
mand hat das Bedürfnis, vom einen Wald in den anderen zu wechseln, aber die Leute haben/hätten 
das Bedürfnis, aus dem Quartier jeweils in den einen oder den anderen der beiden Wälder zu gelangen.  
Sehr wichtig wäre die erwähnte Verbindung hingegen bezüglich ökologische Infrastruktur, darauf ha-
ben wir in unseren oben erwähnten ÜO-Mitwirkungen bereits hingewiesen. 
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Darauf, und auch auf das im vorderen Satz angesprochene Thema, kommen wir zurück. 
 
„Die zentralen Freizeit- und Sportanlagen werden (…) so entwickelt, dass sie ein attraktiver Ort für die 
ganze Bevölkerung der Stadt Bern bleiben.“ Wir sind hier etwas gespalten respektive skeptisch. Wir 
wollen sicher niemanden davon abhalten, den Westen von Bern zu besuchen, aber dieses Ziel wider-
spricht dem STEK, das auf kurze Wege und Leben im Quartier setzt. Das eigene Quartier sollte so at-
traktiv sein, dass man für seine Freizeitaktivitäten nicht in der Stadt herumreisen und damit noch mehr 
Verkehr generieren muss. Wir bitten, den Satz anzupassen: (…) ein attraktiver Ort für die ganze Bevöl-
kerung der Stadt Bern bleiben. 
 
Umwelt (…) 

Hier wird neben der Stadtökologie auch die von uns vorhin erwähnte ökologische Infrastruktur ange-
sprochen, nachdem sie in der Auflistung auf Seite 12, zum Zweck des Richtplans, noch ausser Acht 
gelassen wurde. Wir wären um eine entsprechende Ergänzung auf Seite 12 froh. Die ökologische Inf-
rastruktur wird uns später noch beschäftigen. 
 
Sozialraum (…)  

Wir begrüssen, dass die Gefahr erkannt ist, dass der ESP Ausserholligen zu einer Art Insel werden 
könnte und dass man dem entgegentreten wird. Einladende FVV-Verbindungen und Rücksichtnahme 
auf den Charakter der angrenzenden Quartiere werden dazu einen wichtigen Beitrag leisten.  
 
Smart City (…) 

Uns ist nicht klar, wie aus der „Entwicklung intelligenter digitalisierter Angebote“ „nachhaltige Lebens-
qualität“ entsteht. Parkieren von Autos scheint uns eher per se im Widerspruch zur nachhaltigen Le-
bensqualität zu stehen. Wir wünschen eine Überarbeitung dieses Kapitelchens und überzeugende Bei-
spiele, damit man die Nützlichkeit und Dringlichkeit dieses Leitsatzes versteht.  
 
 

3.  Gesamtkonzept 

3.1 Siedlung 

Ziele 

Dass sich der ESP Ausserholligen zu einem „Bildungsstandort von regionaler und überregionaler Aus-
strahlung“ entwickeln wird, liegt in der Natur der Sache, mit dem geplanten FH-Campus. Dass er auch 
zu einem Sport- und Freizeit-Standort mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung werden soll, 
können wir nur unterstützen, wenn entsprechende Massnahmen (oder das Unterlassen von Massnah-
men!) verhindern, dass sich dieses zusätzliche Publikum via MIV bewegt. Die Stadt Bern darf sich, erst 
recht nicht angesichts des fast nicht zu toppenden öV-Angebots im Perimeter, nicht dazu verpflichtet 
fühlen, Freizeit-MIV-Infrastruktur bereitzustellen – genauso, wie es umgekehrt ja offensichtlich auch 
keine Verpflichtung gibt, Leuten, die nicht im Auto unterwegs sind, in ländlichen Regionen eine Top-
öV-Struktur bereitzustellen.  
 
„Die bauliche Dichte und die Nutzungsdichte werden in einigen Teilgebieten deutlich erhöht sowie auf 
die Verkehrsinfrastruktur und Umweltverträglichkeit abgestimmt.“ Was dieser Satz genau sagen will, 
verstehen wir nicht, obwohl das Thema am Ende von Seite 19 noch einmal aufgenommen wird.  
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Nach unserem Verständnis werden die verschiedenen Parameter wechselseitig aufeinander abge-
stimmt. Oder dürfen wir davon ausgehen, dass die Verkehrsinfrastruktur in dem Sinn restriktiv maxi-
miert wird, wie wir uns dies im vorderen Abschnitt gewünscht haben? Das wäre sehr erfreulich. Und 
was umweltverträglich ist, wird je nach Prioritätensetzung und politscher Agenda anders definiert. 
Welche Kriterien und Grenzwerte hat man im Fall hier festgelegt? Das müsste klar sein und zur Diskus-
sion gestellt werden.  
 
Grundsätze  

Unter den Leitsätzen wollte man dem (ansässigen) Gewerbe Entwicklungsperspektiven bieten, jetzt 
geht es darum, dass es sinnvoll integriert wird. Auch dies ist eine sehr unverbindliche Zielsetzung. Wir 
wünschen uns an passender Stelle im Richtplan die simple Feststellung, dass Gewerbebetriebe weiter-
hin erwünscht sind. – Und zwar auch „nicht-innovative“. Auch Sie gehören zur Vielfalt, zumindest in 
Bern West. Vielleicht sind die Bemerkungen zum Gewerbe unter 3.1 auch ganz einfach am falschen Ort 
und darum zu streichen?  
 
 
3.2  Wirtschaft  

Hier finden sich Aussagen zum Gewerbe, die für uns in die richtige Richtung gehen. Allerdings haben 
wir die Befürchtungen, dass sich das Ziel, bestehende Unternehmen zu halten, aus dem einfachen 
Grund nicht erreichen lässt, weil sie durch die jetzt anlaufenden Veränderungen und Entwicklungen 
überrollt werden und längst weg sind, wenn man das Versprechen einlösen möchte. Es bräuchte an 
dieser Stelle auch noch die Versicherung, dass auch Flächen für Emissionen produzierende und für 
finanziell wenig potente Betriebe freigehalten/zur Verfügung stehen werden.  
 
 
3.3  Freiraum, Stadtökologie und Stadtklima 

Vorbemerkung 
Wir stellen fest, dass Stadtökologie hier vor allem in einem sozialwissenschaftlichen Sinn verwendet 
wird: Wie wird aus dem Perimeter des ESP ein lebenswertes Quartier für die Bevölkerung? Im Fokus 
stehen dabei die Grünflächen und Massnahmen, um die negativen Folgen der Klimaveränderung ab-
zumildern. Weitere Aspekte der Stadtökologie, etwa die Sicht auf die Stadt als Ökosystem und damit 
(auch) der Umgang mit (nicht erneuerbaren) Ressourcen, werden in anderen Kapiteln abgehandelt. 
Wir begrüssen natürlich, dass diese Fragen im vorliegenden Richtplan grosses Gewicht haben, halten 
aber fest, dass das, was sich vereinfacht gesagt unter Biodiversität zusammenfassen lässt und was wir 
hier, ebenfalls vereinfachend, ökologische Infrastruktur nennen, vor allem nebenbei und oft eher als 
der Stadtökologie wie oben definiert zudienend abgehandelt wird. Wir schlagen darum eine Aufteilung 
vor in 3.3 Stadtökologie und neu 3.4 Ökologische Infrastruktur (mit entsprechender Anpassung in der 
Nummerierung der folgenden Kapitel). Dass damit gewisse Themen – Stichwort Bäume – wahrschein-
lich zweimal aufgenommen werden, soll nicht weiter stören, das lässt sich ja auch mit Mobilität, Ge-
werbe etc. ganz offensichtlich nicht vermeiden. 
Auf einige der Themen von 3.3 gehen wir im anschliessenden Kapitel „3.4 neu“ ein. 
Dass der ökologischen Infrastruktur in diesem Richtplan und auch künftig mehr Gewicht zu geben ist 
als in der Vergangenheit, rechtfertigt sich vor allem aus zwei Gründen, abgesehen von der Tatsache, 
dass die Biodiversitätskrise wahrscheinlich leider viel dramatischer ist, als wir dies wahrhaben wollen: 
Im Handbuch „Bern baut“ steht auf Seite 24: „Die ökologische Infrastruktur und die ökologische Ver-
netzung werden sichergestellt.“ 



 

Verein NaturBernWest, 3018 Bern, www.naturbernwest.ch, Postkonto 60-408472-6 
 

5

Und auf Seite 13: „Möglichst alle Interessensgruppen und Stakeholder werden in den Planungsprozess 
einbezogen.“ Und die Natur/die Biodiversität ist nach der gängigen Definition ein Stakeholder, aber 
einer, der bei Planungen gern überhört wird, obwohl sie meistens zu den von den Auswirkungen am 
stärksten Betroffenen gehört. 
 
Zwei Bemerkungen zur Ausgangslage 
„Die vorhandenen Grünflächen im ESP beanspruchen rund 20 % des Perimeters“ impliziert, dass man 
denen lieber weniger Raum geben möchte, aber so ist es ja hoffentlich nicht gemeint. Und die Ergän-
zung der Baumbestände bietet nicht nur ein Potenzial für den klimatischen Ausgleich, sondern trägt 
nachgewiesenermassen dazu bei. 
 
Grundsätze  

Etliche Grundsätze betreffen einzig den öffentlichen Grund und damit die Stadt. Sie muss dafür sorgen, 
dass sie auch bei bereits angelaufenen Planungen berücksichtigt werden. Sind auch Dritte betroffen – 
Stichwort z.B. Begrünungen –, muss die Stadt dafür sorgen, dass die Vorgaben eigentümerverbindlich 
festgehalten werden, im Fall von bereits erarbeiteten ÜOs auch noch nachträglich. Sinngemäss gilt 
diese Bemerkung auch für die Ziele. 
 
Freiräume differenzieren 
In Block zwei wird erneut auf die Verbindung des Bremgarten- und Könizbergwaldes hingewiesen. Dass 
diese im vorliegenden Zusammenhang nicht relevant ist, haben wir bereits festgehalten. Aber leider 
und vor allem lenkt dieser unnötige Hinweis von dem ab, was wirklich nötig wäre: Ein Zugang zu den 
Wäldern, der diesen Namen verdient respektive den Ansprüchen gerecht wird, die die Stadt in anderen 
Fällen in Bezug auf LVV zu Recht stellt. Wir gehen auf das Thema in unserer Würdigung der Karte Seite 
26/27 näher ein. 
 
Freiräume beleben 
Dass das Spielplatzangebot ausgebaut wird, ist zu begrüssen. Allerdings ist der Zeithorizont viel zu weit. 
Der Spielplatz bei der Galenica soll gemäss F.10 zwischen 2026 und 2030 entstehen, die übrigen offen-
bar noch später. So lange kann nicht zugewartet werden, und in den Massnahmen ist darum festzu-
halten, wie und wo bis dahin anderweitige (provisorische?) Angebote bereitgestellt werden. 
 
Stadtökologie verbessern 
Im Handbuch „Bern baut“ sind verschiedenste Planungsgrundsätze fast schon als Imperative festge-
halten. Werden die Grundsätze nicht eingehalten, ist dies plausibel zu begründen. Auf Seite 22 steht 
zum Beispiel: „Keine Strasse ohne Bäume oder sonstiges Grün“. Und weiter: „Bestehende Bäume wer-
den geschützt und wenn immer möglich erhalten. Sie sollen möglichst alt werden können.“ Auf den 
ersten Blick scheint der Grundsatz „Bestehende Bäume sind zu erhalten oder zu ersetzen. Entlang den 
Verbindungsachsen werden die bestehenden Baumreihen aufgewertet oder neue Baumreihen ge-
pflanzt.“ diese Vorgabe zu erfüllen. Aber genau genommen lässt mir diese Formulierung die freie Wahl, 
ob ich die Bäume erhalten oder fällen und dann Ersatz pflanzen will. Das darf nicht sein, der Grundsatz 
Block 3 ist entsprechend umzuformulieren. Und zudem wäre natürlich noch zu ergänzen: „Und grund-
sätzlich gilt: Keine Strasse ohne Bäume oder sonstiges Grün.“  
Wir bitten darum, den ganzen Richtplan darauf hin zu überprüfen, ob die Grundsätze des Handbuchs 
berücksichtigt sind, und natürlich muss auch darauf hin gearbeitet werden, dass sie in ÜOs und ähnli-
che Abmachungen einfliessen.  
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Stadtklima verbessern 
Wir weisen darauf hin, dass ewb und BLS für ihre Planungen umfangreiche Abklärungen machen lies-
sen, die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Und natürlich darf es nicht bei Absichtserklärungen bleiben, 
sondern es muss auch eigentümerverbindlich festgehalten werden, dass Massnahmen für das Stadt-
klima ergriffen werden (und nicht nur gefördert!) 
 
Karte Seite 26/27 

Karten jeweils als eine Art Zusammenfassung eines Kapitels sind zu begrüssen, aber leider ist die Karte 
Seite 26/27 wenig aussagekräftig, stiftet sogar Verwirrung und übertüncht Mängel. Der waagrechte 
grün schraffierte Streifen markiert gemäss Legende einen urbanen Stadtraum, in Wirklichkeit ist es 
aber die Hauptverkehrsachse durch das Quartier. Und der senkrechte Streifen führte in der QBB zur 
naheliegenden Nachfrage, ob er einen Vernetzungskorridor darstelle. Nein, das meint er (natürlich?) 
nicht.  
Fast schon ärgerlich sind die Schenkel, die diesem senkrecht verlaufenden Streifen urbanen Stadt-
raums entspringen. Dass der eine im Norden einen Autobahnabzweiger markiert, ist nicht von Belang, 
er soll ja nur diese mehrmals hervorgehobene Verbindung zwischen Bremer und Könizberg symboli-
sieren, und tatsächlich kann man ein paar Schritte im Wald machen, bevor man an der Autobahn steht, 
auf der Westseite des Viadukts sogar, ohne vorher die Murtenstrasse überwinden zu müssen. Am süd-
lichen Ende hingegen endet der urbane Stadtraum ziemlich kläglich unter dem Ende der Autobahn-
überführungen und die Fussgängerin findet sich, wenn sie unter dem Deckel hervorkriecht, nicht an 
einem Zugang zum Wald, sondern immer noch in einer der ganz hässlichen Ecken von Bern, vor den 
Zubringern und Ausfahrten der Autobahn. Westlich dieses Autostrassenwirrwarrs hat es in ca. 200 Me-
tern Distanz einen Übergang in den Wald, allerdings ist dann wenig später auch noch die Autobahn zu 
„unterwinden“, und auf der Ostseite muss man ca. 400 Meter (von der Tramhaltestelle aus gemessen, 
denn AS3 und AS4 sind nicht öffentlich zugänglich und mehrheitlich abgezäunt) und mehrere stark 
befahrene Strassen hinter sich bringen, bis man an einem Waldrand steht, der den Namen einigerma-
ssen verdient. 
Dass der Perimeter ausgerechnet dort endet, wo eine Reparatur dringend nötig wäre, ist wahrschein-
lich Besitz- und anderen Verhältnissen dort geschuldet. Dass die Stadt aber keinen Blick über den Pe-
rimeter hinausmacht und im Lauftext des Richtplans diese Strassenbausünde und den grossen Bedarf 
an einer Sanierung nicht zumindest anspricht, ist nicht zwingend und enttäuscht. Mit M.9 wird immer-
hin anerkannt, dass die Situation für den FVV im Bereich des Autobahnanschlusses Bern Bümpliz ver-
bessert werden müsse – mit einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren – und in M.13b ist von neuen 
FVV-Verbindungen vom Europa-Platz zum Könizbergwald die Rede. Auf dem Plan S.58/59 ist allerdings 
gegenüber heute nicht wirklich eine Verbesserung zu erkennen, auch die Beschreibung tönt nicht ge-
rade vielversprechend. Die Strassenmonster im und am Wald zwischen Bodenweid und Fischermätteli 
müssten entschiedener angegangen werden, mit oder ohne ESP. 
 
 
„3.4 neu“ Ökologische Infrastruktur 

Dieses Kapitel ist nach dem gegebenen Muster zu gliedern, mit Ausgangslage – Ziele – Grundsätze, 
erarbeitet durch die internen Fachleute und gestützt auf Unterlagen wie das Biodiversitätskonzept und 
Bern baut, und das Thema sind grob gesagt die Anliegen der Biodiversität in all ihren Aspekten.  
Aus dem vorderen Kapitel zu übernehmen wären (inhaltlich) folgende Blöcke – ganz oder in Teilen: 
Grünräume sichern, Beleuchtung gezielt einsetzen, Naturnähe und Biodiversität fördern, Stadtbach, 
Versickerung fördern. Darin eingebettet oder separat anzusprechen wären auch Themen wie invasive 
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Neobioten, Vermeiden von Fallen und, da sicher auch stark verglaste Fassaden entstehen werden, Kol-
lisionsschutz für Vögel etc. Ganz besondere Beachtung würden wir dem Thema Trittsteine und Vernet-
zung wünschen. Auch wir haben, in früheren Mitwirkungen, die Bedeutung der Achse Bremer-Köniz-
berg hervorgehoben, aber eben in Zusammenhang mit der ökologischen Infrastruktur und konkret als 
Vernetzungskorridor.  
Für den Stadtbach wünschen wir uns mutigere Aussagen, analog zum weiter oben erwähnten Prinzip 
mit den Planungsgrundlagen. Damit lautet der erste Satz im Block Stadtbach: Der Stadtbach wird aus-
gedolt. Das heisst unter anderem: Was im verabschiedeten Projekt für das Weyerli als Option festge-
halten ist, wird realisiert. Warum die Freilegung gemäss F.3 auch bei den ewb-Tanks und bei den Shell-
Grundstücken einzig eine Option sein soll, erschliesst sich uns nicht. Und dass der Bach „in einem of-
fenen Gerinne geführt“ werden soll, hat wenig mit naturnah zu tun. Der Bach muss renaturiert werden.  
Das unter „3.4 neu“ Geschriebene ist erstens natürlich nur eine Skizze, und zweitens ganz sicher nicht 
als abschliessende Aufzählung der anzusprechenden Themen gedacht. 
 
 
3.4  Mobilität 

Wie bereits angemerkt, befürchten wir „Schwachstellen im Verkehrsnetz“ künftig auch in den Quar-
tieren. Das darf nicht eintreten. 

 
Ziele 

Dass ein Ziel sein soll, den MIV und dessen Tempo zu reduzieren und den Strassenraum vermehrt an-
deren Nutzungen zur Verfügung zu stellen, begrüssen wir. In Block 1 regen wir im Sinn von „Bern baut“ 
folgende Änderung an: „Strassenräume sind auch als Orte mit Aufenthaltsqualität sowie klima- und 
lebensfreundlich zu gestalten. Entsprechend müssen der MIV eingeschränkt und das Tempo reduziert 
werden, wenn die Ziele gemäss STEK und die Klimaziele nicht erreicht werden.  
 
Unter Mobilitätshub verstehen wir den Wechsel von LVV und öV auf öV und umgekehrt. Weiter unten 
geht es allerdings auch noch darum, den Bau eines zentralen Parkhauses zu prüfen. Aber ein Parkhaus 
gehört nicht ins Zentrum einer Stadt, und wir könnten einem solchen Bau nur zustimmen, wenn 
dadurch nicht Fläche verloren geht, die sich anderweitig nutzen lässt und wenn er unmittelbar neben 
einer Autobahnausfahrt platziert würde und so, dass eine Nutzung nur via Zufahrt über die Autobahn 
sinnvoll ist. Eher lange Wege nach dem Abstellen des Fahrzeugs, bedingt durch diese Vorgaben, müss-
ten die Nutzenden in Kauf nehmen.  
Wir begrüssen auch die Beachtung, die dem FVV geschenkt wird. „(…) die Verbindungen zu den an-
grenzenden Quartieren sind sichergestellt.“ – Ist klar, dass die Umkehr der Sicht – aus den Quartieren 
in den ESP – zu den gleichen Ergebnissen führen würde? Oder müsste die zusätzlich einbezogen wer-
den? 
 
Grundsätze 

Die Aussagen im Abschnitt Gesamtverkehr gehören in den Absatz MIV. Was eher unter Gesamtverkehr 
passen würde, ist der multimodale Mobilitätshub.  
 
Öffentlicher Verkehr 
Die Sanierung des Bahnhofs Europaplatz, Gleise 1 und 2, ist dringend. Ebenfalls dringend wäre seine 
Verschiebung Richtung Stadt. Mit der heutigen Lage kann der Anspruch, wie er unter „Erreichbarkeit 
wichtiger Zielorte sicherstellen“ weiter unten formuliert ist, nicht eingelöst werden. Wir nehmen M.2 
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zur Kenntnis, wonach diese Verschiebung nicht möglich sein soll, bitten aber um eine nochmalige Prü-
fung: Die Züge halten jetzt schon in einer Kurve, und auf gängigen Plänen ist deren Radius über die 
ganze Länge gleich.  
Die Absichten, die unter „öV-Anbindung prüfen“ angedeutet werden, lassen befürchten, dass man es 
mit der Konzentration von Haltestellen auf kleinstem Raum auch übertreiben könnte. Und es braucht 
wohl keine neuen Wendeschlaufen, schon gar nicht für Trams, die viel Platz wegfressen und Velos 
gefährden, sondern es sind Routen, bestehende oder zusätzliche, neu und vielleicht anders zu denken, 
inklusive Tangentiallinien, wie in einem später folgenden Abschnitt angetönt. 
 
Motorisierter Individualverkehr 
Die Ziele betreffend MIV haben wir bereits gewürdigt. Die Zielwerte in Zahlen können wir leider nicht 
beurteilen, wir hoffen, dass sie den Zielen in Worten nicht widersprechen.  
 
Wir würden uns ein rasches Vorwärtskommen in Sachen Stadtlogistik wünschen und eine praktische 
Anwendung im ESP Ausserholligen. Ohne das Potenzial solcher Hubs wirklich zu kennen, vermuten wir, 
dass sich dieser grosse Perimeter fast schon als Grund aufdrängen würde, um die entsprechende Pla-
nung voranzutreiben. 
 
 
3.5  Umwelt und Energie  

Wir bedauern die offenbar abschliessend gemeinte Feststellung zum Lärmschutz entlang der Auto-
bahn. Dazu sollte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Auf der anderen Seite, und das ist nicht 
zynisch gemeint, könnte diese Ausgangslage Lärm emittierenden Betrieben entgegenkommen, die 
sonst kaum noch Platz haben dürften in Ausserholligen. 
 
Ziele 

Wir begrüssen die Ziele in Sachen Energieträger und Energieeffizienz, vermissen aber Aussagen zur 
grauen und zur im Ausland konsumierten Energie und zu den dadurch verursachten Emissionen, was 
zum Beispiel die Baumaterialen angeht, Stichwort Beton. Der beiläufige Verweis auf die Berücksichti-
gung der grauen Emissionen der Baumaterialien ist uns zu beliebig.  
Wie gesagt sind die Bemühungen für einen sparsameren oder doch wenigstens bewussteren Einsatz 
unserer Energieressourcen zu begrüssen, aber Begeisterung über Leuchtturmprojekte und über-
schwängliches Eigenlob scheint uns unangebracht, solange wir den tatsächlichen Energieaufwand – 
siehe oben – nicht oder nur unwesentlich reduzieren und solange wir nicht auch den Rebound-Effekt 
und unsere ständig steigenden Ansprüche thematisieren und vor allem angehen. 
In Sachen Eigenverbrauchsgemeinschaften (Seite 36) erwarten wir nicht nur eine Prüfung, sondern 
eine Förderung. 
 
 
3.7  Smart City  

Die Kritik, die wir am gleich betitelten Absatz auf Seite 17 geäussert haben, gilt auch hier. Wir finden 
das Kapitel hier in der gegebenen Form nichts sagend und damit überflüssig. 
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3.8  Kennwerte  

Verkehr 

Der Anteil des MIV soll maximal 20 Prozent erreichen. Unseres Wissens liegt dieser Wert nur wenig 
unter dem aktuellen Anteil und ist somit eine sehr bescheidene Vorgabe, angesichts der exzellenten 
Erschliessung mit öV und der weiteren Förderung des LVV. Und der Wirtschafts- und Werkverkehr ist 
in diesen 20 Prozent nicht einmal eingeschlossen. Kommen wir damit also auf ein Total von über 100 
Prozent (wie viel über 100 Prozent?) respektive ist der Anteil des MV-Verkehrs in Wirklichkeit deutlich 
höher als 20 Prozent?  
„Das Strassennetz muss in der Lage sein, täglich bis zu 15’100 Fahrten von PW, Liefer- und Lastwagen 
mit Start und / oder Ziel im ESP Ausserholligen zu bewältigen.“ Diese Zahl scheint uns sehr hoch, aber 
wir müssen sie zur Kenntnis nehmen und Ihren (Absichts-)Erklärungen zur Reduktion des MIV ver-
trauen. 
 
 

5.  Umsetzung 

Unter 5.4 wäre unter Monitoring und Controlling auch die ökologische Infrastruktur aufzunehmen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Margrit Stucki 
Präsidentin NaturBernWest 


